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29. OKTOBER: AUF ZUM AKTIONSTAG! 
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Am 29. Oktober tragen wir gemeinsam unsere Forderungen auf die 

Straße, sichtbar, hörbar – und wir sind nicht alleine! Bundesweit 

werden Metallerinnen und Metaller deutlich machen, was wir von der 

Politik und den Arbeitgebern erwarten. 

 

Informationen zur Teilnahme und zum Aktionstag erhältst du bei 

deinem Betriebsrat oder deiner IG Metall Vertrauenskörperleitung! 

Ich muss arbeiten, kann ich 

teilnehmen? 

 
Ja! Wenn die Aktion während Deiner Arbeitszeit 

stattfindet, darf dich der Arbeitgeber nicht an 

einer Teilnahme hindern. Das ermöglicht der 

Artikel 110 der Bayerischen Verfassung: 

 

„Jeder Bewohner Bayerns hat das Recht, seine 
Meinung durch Wort, Schrift, Druck, Bild oder in 
sonstiger Weise frei zu äußern. An diesem Recht 
darf ihn kein Arbeits– und Anstellungsvertrag 
hindern und niemand darf ihn benachteiligen, 
wenn er von diesem Recht Gebrauch macht.“  
 

Wenn Du zu dieser Zeit zur Arbeit eingeteilt bist 

und teilnehmen möchtest, dann must Du dich 

beim Vorgesetzten abmelden, ausstempeln und 

nach der Aktion wieder einstempeln und beim 

Vorgesetzten anmelden und an Deinen 

Arbeitsplatz zurückkehren. 


